
Umschau
oh nıcht Henri Bremond sehr vVon bleibf auf dieser Gipfelhöhe VO  a dem
vornhereıin Partei ist un manchem düstern, eifernden und harten Pascal
Pascal-Wort vorschnell eine jansenisti- übrig, dessen Bıld Ina  } uns ständıg VOT
sche Deutung unterschiebt. Jacques Che- ugen gestellt hat? Und w as bleibt noch
valier ist jedenfalls der Meinung, dafls VO  a} dem Jansenisten uDrıg bel einem
Pascal keineswegs ınfach VO  — den Jan- Manne, der schreiıbt. die VO Port-Royal
senısten und ıhrer Strenge eschlag- hätten tıefer Unrecht als dıe Jesuiten,nahmt werden annn „Was den Janse- weıl S16 die Natur wen1g gelten lie-
nısmus Pascals oder besser seinen ort- 1Sen? Er, Pascal, wußte. da{fß 1€ Natur
Royalismus angeht, ann nıcht eın Bild der Gnade 15  t. 619
bestritten werden. Aber Inan mMu Das NEUu entdeckte Porträt bekräftigtgleichfalls anerkennen. WEnnn das viele also UUr, W 3S biographische Forschungauch noch nıcht zugeben wollen, daß un ıne sorgfältige Interpretation SE1-

DUr ein Durchgangsstadium 1n der HNer Werke nahelegen: das Bıld des Z6T'-

Entwicklung des Pascalschen Denkens quälten un nıederdrückenden Pasral]
darstellt un ZWar nıcht das letzte.‘17 ist einselt1g. Ks erhält ıne wıichtige

Korrektur urc das Pascal-Bild:Chevalier Tn davor, gEWISSE ın dıie
ähe der Provinzialsbriefe gehörige „Was VOoONn Pascal lebendig bleibt. ist Dr
Fragmente ZU Schlüssel der amten rade das, W as VONN jansenistischen Kın-
Apologie machen wollen. ‚„Das 1C. J]üssen unberührt blieb ıne Lebendig-welches das Gesamtwerk Pascals erhel- eıt VON Seele un Geist, in Liebe
len kann, ist für un nıcht die Erkennt- und Erkenntnis durch dıe Pflicht nıcht
N1s selner tastenden Anfänge, sondern gefesselt sınd eın Irohes. freies, sıch
das Licht, VAU| dem bei seinem 'VTode verschwendendes Wesen, das seıne
hıngefunden hat; das Licht, das dıe letz- sSirenge Auffassung VO Menschen nıcht
ten Monate selNes irdischen Liebens Dn lähmen ermas. Denn Pascal ist nıcht
hellte.. Es ıst das 1C. das offenbar NUuU  j der Zeuge der Unordnung nd
über seinem SaNzZeN geistigen Weg BE- chwäche, cdıe 1im Menschen Sın
standen hat un ıhm den Plan des Wer- bleibt auch der Zeuge nd der Ver-

künder selner Gr  N}  E  Ne *20kes eingab. Es findet seinen klarsten
Widerschein ın den Fragmenten der Franz Hillig S, .}
etzten Liebenszeıt. S]ie sınd die schön-
sten enn S1€e geben uns den wahren
Pascal: den Pascal, der ZUC Wahrheit Naturrecht, DOsItIVES Recht
gefunden hat.‘*18 un apriorische RechtslehrePascal ist Ziel hat dıe heilige
Liebe gefunden. Durch dıe heilige Liebe Hs ist nıcht sehr eın Widerstand
wırd der Mensch ein Glied Leibe che ethische Fundierung des
Christi un seinem mystischen Leibe, Rechts. der sıch in der nach dem 7Z7WEL-

ten Weltkrieg erfreulich neubelebh-der dıe Kırche ist. Beguin spricht davon,
w1I€e dıe Fragmente der Pensees, die sıch ten Diskussion das Naturrecht heıi
mıt der Gemeinschaft der Heiligen be- dessen Gegnern ze1igt, als cher dıe Be-
fassen, VoOoN eliner eigentümlichen Be- SOFrgN1S VOT einem neuerlichen Versuch,
schwıingtheit un! Bewegtheit sind. „Was mıt Hilfe aprıorischer S5ätz7ze das pos1-

tıve e als solches ın Mißkredit
17 Jacques Chevalier, Pensees de Pascal

S1111° la Verite de la Religion. Paris . 1E Boli- bringen. Hier könnte NUNn ıne 1913 ZUTDH

erstenmal veröffentlichte und jetzt ecuV1IN, S, XI Vgl hierzu un umm Ganzen
uch: Romano GCuardini, Christliches Be- herausgegebene Arbeit des Phänomeno-
wulstsein Versuche über Pascal (Leipzig logen Keinach ! mancher Klä-
1935, Jakobh Hegner). Ihm gegenüber betont
T’heoßhil Shoerri die protestantischen Züge 19 Beguin, Pascal par ul-meme.
5 religiösen Denken Pascals (Der verbor- 20 beguin, Etudes Pascaliennes. 1079

CI16 Pascal. Hamburg 1955, Furche Verlag). Adolf Reinach, Zur Phänomenologie des
Chevalier eb Rechts. Kösel-Verlag, München 1953, i  926
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nıiıcht wesentlich; Reinach ist vielmehrbeitragen. Ks ırd nämlich iın iıhr
auf die Möglichkeit einer „aprlıorischen der Meinung, ‚„dafß auch die anderen
Rechtslehre“‘ hingewlesen, die einerseits rechtlichen Disziıplinen, insbesondere
in keinerleı Gegensatz ZUuU positiven Strafrecht, Staats- un Verwaltungs-
Recht stünde., anderseıts aber auch oCH recht, einer olchen rundlegung fählg
nıcht miıt dem Naturrecht identisch und bedürftig sind" (F Anm.)
wäare. Ks dürite fruchtbar se1N, Cdieses Ks iıst vielleicht gut, 1er anzumer-

Anuliegen aufzugreifen und CS 1er ken, daß der 1m ersten Weltkrieg SC-
ber Reinach hinausgehend ın den allene Adol{f Reinach einer der aupt-
Zusammenhang einer riıchtig verstan- vertreter der phänomenologischen Schule
denen Naturreqhtslehre stelien. War. So konnten i1hm, dem gleichzeitig

Was unls Reinach „Über die aprı1o0r1- voll ausgebildeten Juristen, die aller
Jurisprudenz innewohnenden Wesens-schen Grundlagen des bürgerlichen Rech-

tes  s sag%, hat in erster 1inıe ZU Ziel, gesetzlichkeiten nıcht verborgen bleı-
ben Echte Phänomenologie besteht jaand VO  - Einzelproblemen us en
nıcht ın einem Beschreiben au  —  1Be-bürgerlichen eCc zeıgen, da der

nositiv-rechtlichen Kegelung der einzel- Prer Erscheinungen, sondern iıhr Anlie-
SCH ist dıe Freilegung der jeder Wirk-NEenN Rechtsinstitute gEWISSE Gesetzmä-

Bigkeiten vorgegeben sınd. ‚„ Wır WEeT- lNichkeit eigenen VWesenheiten.? Dies ıst
nıcht immer leicht un schließt eineden zeigen””, schreıbt C ‚„daß dıe Ge-
vorschnelle Annahme scheinbar aprıo-bilde, weiche I1a allgemein als SDeZ1-

tfisch rechtliche bezeichnet, eın eın he- rischer Sätze aus: „Auch letzte Wesens-
intuiıtionen müssen erarbeitet werden.sıtzen, gut W1€e Zahlen, Bäume oder

1äuser (14), Indem WIT uns in das Und NUTr 1€ eın phänomenologische
Wesen dieser Gebilde vertiefen, _- Analyse veErmas jene VO|  — Zweifeln nıcht

mehr belastete, evıdente Eıinsıcht iın VWe-schauen WIT, w äs streng gesetzlich VOoO  -
66

e  L  nen gult, erfassen WIr ın analoger Weise senszusammenhänge schaffen 1

Zusammenhänge, WwW1€e ur< Vertiefung
ın das Wesen VO  — Zahlen oder C- Die solcherart gefundene Rechtslehre
trischen Gebilden“ (15) Daraus Tolgert soll also mehr eın alg eine „allgemeine

RKechtslehre*”, die induktiv ın den e1in-Reinach: „Neben reiner Mathematik
un reiner aturwissenschaft gibt - es zelinen posıtıven Rechtssetzungen all-

geme1ine Prinzıpien aufzufinden hätteauch iıne reine Rechtswissenschaft, W1€6 Anderseits soll 1E aber, WwW1€e aus-jene zusammengefügt aus streng aprıo0-
rischen un synthetischen Sätzen (13) ucC  16 gesagt wird keineswegs

ein „ıideales”” Recht begründen, das dasWir werden sehen“‘, sagt —

derer Stelle, „daß ıne reiche Füll posıtıve ecC erseizen oder
gänzen hätte. Um Reinachs Darstellungsolcher apriorischer Sätze gibt, stireng VO Verhältnis der aprlorıschen We-formulierbar und evıdent einsichtig,

unabhängıg VO  - allem eriassenden Be- sensgesetzlichkeiten ZU posıtıven Recht
richtig verstehen, mu betont wWer-wußtseın, unabhängıg auch VOT allen

Dingen VO  w} j1edem posıtıven eC 5C- den, daß ih ın der vorliegenden Un-
Hau w1e diıe reC  ıchen Gebilde, VO  —- tersuchung HUr dıe spezifisch rechtli-

chen Gebilde (Anspruch, Vertretung,denen S16 gelten” 16) Pfandrecht, Forderungszession U: dgl.)In scharfsinnigen, besonders für den interessieren, während auf die ur  .
Juristen auischlußreichen Einzelunter- das eigentliche Naturrecht bedeutsamen
suchungen ırd 1€6Ss aufgezeligt. An- Wesensgesetzlichkeiten, die aQus der
spruch, Versprechen, Verbindlichkeıit, Menschennatur Tolgen, nıcht eingeht.Vertretung, Besitz, Kigentum, Horde-

Vgl hierzu Adol} Keinach, Was ist Phä-rungszess1i0nN, Pfandrecht U, a, H, WEeET- nomenologie £ Mit ınem Vorwort VO|  - Hed-den eingehend analysıert. Die Beschrän- Wıg Konrad-Martius, Kösel-Verlag, München
kung auf das bürgerliche eCc ist aber 1951,
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Was eigentlich zeigen will, ist  . fol- aus dem positiven Rechte gegenüber-
gendes: dıie Rechtspositivismus herr- stellen könnten. Und 6S Sanz
chende Annahme, daß diese spezifisch prinzıpiell 6S gibt über-
rechtlichen Begriffe VO  —- den rechts- haupt keinen Satz, dem nıcht eine
erzeugenden Faktoren erst erschaffen solche Abweichung denkbar wAare. Daß
selen, ist unzutreffend. „Das posıtive ein NsSpruc durch Erfüllung erlischt,
ecC findet 16 rechtlichen Begriffe, ıst gewiß einleuchtend als NUur 1r-
die 1 eingehen, VOT; erzeugl SLEC mit- gendein logisches oder mathematisches
nichten‘ (14) Sie sınd CS, die eın posı1- Axiom. Aber sollte nıcht, wenn
tives Recht überhaupt erst möglich sich dies als zweckmäßig erweisen sollte,
chen: „  16 rechtlichen Gebilde beste- eın positives Recht die Bestimmung
stehen unabhängig VO| posıtıven ecC treiffen, da geWI1SSE Ansprüche 1Ur

dann erlöschen, wenn ihre Erfüllungs1e werden aber VO  - hm vorausgesetztun benutzt“ 18) VO)] nächstgelegenen Amtsgericht -
kundlich bestätigt worden ist ?“Die positive Rechtssetzung ist nach

Um dieser Stelle gleich VOrWCS-Reinach jedoch keineswegs die Sätze
der apriorischen Rechtslehre gebunden: zunehmen: daß eine gEWISSE Freiheit
„Ihre Sätze werden freilich nıcht wıe des posıtıven Kechtes gegenüber den
1€ Sätze der reinen Mathematik un aprlorischen Wesensgesetzlichkeiten der
Naturwissenschaften unverändert ber- Kechtsinstitute besteht, hat Reinach NP

cher richtig esehen un WIT werdenNOMmMeN.:. 1€ machen pOosL1-
VeEs Recht un NSere positive Rechts- den tieferen Grund ur  L diese zunächst

erstaunliche Möglichkeit noch aıni-wissenschaft allererst möglıich, aber NUur

umgestaltet un modifiziert vermögen zuzeigen versuchen. Falsch oder doch
sehr dem Mißverstehen ausgesetzt sınds1e ın s61€ einzugehen” 18) (3 & ‚„Das

posıtıive Recht annn ach Belieben abh- aber Reinachs überspitzte Formuhierun-
weıiıchen VO den W esensgesetzlichkeı- SCcH diesem Punkt, 1€ etiwa ın der
ten, welche VO den rechtlichen Ge- Behauptung gipfeln, ‚„daß das posıtıve
bilden gelten” ( Dafür bringt Rei- eC seine Bestimmungen 1ın absolu-

ter Freiheit trifft. rein auf den ırt-nach einNıge Beispiele, dıe durch VOT' -

ausgehende Analysen entsprechend fun- schaftlichen Bedürfnissen, auf den ]1e-
weiligen sıttliıchen Anschauungen undchert hat. „Wir stellten 6S als ein

Wesensgesetz auf, daß eın NSpruc dgl fußend, ungebunden durch die
nıcht ohne weıteres zediert werden Sphäre aprlorischer Gesetze, welche WIr
kann, daß nıemand das Kıgentum 1m Auge en 6 (16 E wobel die
einer Sache verschaffen kann, welche Zweldeutigkeit ın dem uUSdTuC. „auf

den Jeweiligen sittlichen Anschauungenıhm nıcht gehört, dalß eın Pfandrecht
eigener Sache unmöglıch ist. Das PO- fußend“ och Sar nıcht 1n Betracht SC-

sel.sılıve Recht dagegen lehrt uns Ansprü-
che können der Regel ohne weiteres Auf die ausführliche Begründung, dıe
durch iıhren nhaber übertragen werden, Reinach selbst gibt (177 {1.) annn iın
der Gutgläubige erwirbt das Kigentum diesem Rahmen nıcht eingegangen WL -

einer beweglichen Sache. veiche iıhm den. Nur UTrZz E1 angedeutet, dafß
eın Nichteigentümer überträgt (voraus- keinen Widerspruch 1m eigentlichen
gesetz(t, daß 6S sıch keine ‚a  an- Sinne sıeht, eın aprıorisches We-
den gekommene‘ Sache handelt), 6S gibt SeNSgeESETZ dem posıtıven Recht wıider-
ıne ypothe des Kıgentümers an der spricht: Bei dessen Festlegungen han-
eigenen Sache Wır verzichten auf dıe delt sich nämlich Bestimmungen
Anführung weıterer Fälle gibt aum „jJenseits des Gegensatzes VO  —- ahr und
einen der Sätze, die WIT als Wesens- falsch*‘ 1€ können „1M theolog1-
gesetz ın Anspruch S haben, schen Sınn ‚richtig' oder ‚unrichtig‘ se1N,
dem WIL nıcht einen abweichenden atz © C aber niemals logisch wahr oder
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falsch“‘ (ebd.) Die Sätze- der apriori- hältnis seiner apriorischen Rechtslehre
schen Rechtslehre dagegen sind echte ZU Naturrecht eın (216—226). Er hatA l a Urteilssätze, SQ w16e einer dabei allerdings NUur die Naturrechts-
ist theorien des Rationalismus 1mM Auge, die

Aus solchem Vor-Liegen apriorischer ıne Art Idealrecht mıt zwingenden
Rechtssätze ıst also noch nıchts über un unwandelbaren Inhalten den pos1-
iıne zwangsläufige Anerkennung der- tıven Rechten entgegenstellen. Im Ge-
selben durch das positive ec gefol- gensatz azu wollen seine apriorischen
gerT. Ja, 6S annn 1m konkreten Fall Wesensgesetzlichkeiten keine Rechts-
„Formalismus“‘ se1n, ‘ aprıorıschen satze SEeIN, sondern NUTr Wesensmöglich-
Gesetzen festhalten wollen, WO einem keiten Schaffung Von Recht. Die
posıtiven Kechtssystem inhärierende Frage nach der sittlichen Fundierung
Grundsätze eine andere Lösung for- eines posıtıven Rechtssystems das
dern eigentliche Problem des Naturrechts

wırd nıcht weıter untersucht, da h  1er-Aus dem bısher Gesagten, das WIT,
abgesehen VON den oben angedeuteten bei ja Sanz NEUE Gesichtspunkte wirk-

ur  . durchaus — heh werden.Einschränkungen,
ehmbar halten, werden och ZzwWel WEl- Aufschlußreich ur das Anliegen Rei-
tere Sachverhalte verständlicher. Es nachs ıst ın diesem Zusammenhang eine
finden sıch in der Jurisprudenz häufig Bemerkung über das Wesen der Jur1-
Sätze, die sich 99  on selbst verstehen" stischen Begabung: „Kın guter Teil des-
oder „sıch aus der Natur der ac - SCN, w aäs a} als ‚Juristische Begabung'
geben”‘. „In den weıtaus meiıisten Fäl- bezeichnet, scheint uns in der Fähigkeıt

liegen, aus der ungeheuren Fülle des“  len behauptet Reinach, ‚„handelt
sıich el nıcht, WIe Inan gemeint hat, Geschehens die rechtlich relevanten}

Sätze, deren Zweckmäßigkeit oder nıen mıiıt unbedingter Sicherheit —

deren Gerech tigkéit ohne weıteres ein- schauen und herauszuheben. Man spricht
leuchtet, sondern mx  3 Gesetzmäßigkei- oft Vo  a} dem ‚natürlichen Rechtsgefühle‘,
ten der aprlorischen Rechtslehre Hs das den Juristisch Begabten auch ohne

Kenntnis des ın Betracht kommendensınd wıirklich Sätze. die sich aus der
‚Natur” oder dem ‚Wesen'’ der in Frage posıtıven Rechts leite. Indessen ann
stehenden Begriffe ergeben‘” (19) Zum Inan durchaus nicht SaSch, daß Men-
andern ırd 1€6€ Langsamkeit erklär- schen mıiıt einem besonders fe  iın ent-
lıch, miıt der sıch manche Rechtsinsti- wickelten Fühlen für das, w as gerech-
tute entwickelt haben, da dıie positive terweıse sein sollte, STETS auch begabte
Rechtsentwicklung vielfach geneigt ist, Juristen wären; 1€ Erfahrung scheint

eher auf das Gegenteil hinzuwelsen.aprıorischen Gesetzen festzuhalten.
99  16 dem positiven Recht immanente Viel wichtiger als das ‚Gefüh für das

Gerechte ist das ‚Gefühl“‘ für das recht-Freiheit wırd nıcht VON Anfang mıt
voller Kraft betätigt So dürfen WIT lich Relevante, das he1ßt, für jene eigen-
hoffen, daß die aprıorısche Rechtslehre artıgen Geschehnisse, VOoO  - denen WO-
auch der Rechtsgeschichte 1er un da sensgesetzliche Zusammenhänge gelten,
einen klärenden Beitrag 1efern VeTrT- un die Einsicht 1N die Zusammenhänge,
66  mag (19) Das klassısche Beispiel wäre welche VOoNn iıhnen gelten. Die Prüfung
hier WO| die (127 {f.) eingehend anäa- des eCWONNENEN Resultats darauf hin,
Iysierte Auspruchszession S 398 BGB) ob auch den KErwägungen der Billıg-
Obwohl S16 WESECN ihrer „apriorischen“ eıt un Zweckmäßigkeit standhalten
Unmöglichkeit 1m römischen Recht sol- kann, bıldet erst die zweıte Etappe“
che Schwierigkeiten machte, ist s1e dem
heutigen Juristen So eıt Reinach. Es mu aber üÜu die(203 {f.) SéleWGrständlich Frage erhoben werden, WIEeE die „apr10-

Reinach geht auch Uurz auf das Ver- rische Rechtslehre® ın Reinachs
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Terminologie bleiben — zZUuU einem zwangsläufig auf die apriıorischen VWe-
richtig verstandenen Naturrecht steht. sensgesetzlichkeiten der A sıch mögli-
Es scheint, daß einer der Hauptfehler chen Rechtsgebilde zurückgreifen. Diese
des rationalistischen Naturrechts der sind amıt in gew1ssem Sınne auch dem
Aufklärung gerade arın bestanden hat, Naturrecht vorgegeben, ohne 1Im eigent-
dıe aprıorischen Wesensgesetzlichkeiten Llichen Sinne ıhm ZU gehören un
der Rechtsinstitute als „naturrechtlich“ seinem unabdingbaren Geltungsanspruch

deklarieren. Die daraus Tolgenden nte haben
wılden Konstruktionen (n den etzten Damıiıt haben WIT auch den Grund SC-Jahrzehnten des 18 Jahrhunderts brachte funden ur  . dıe vVvoNn Reinach betonte
jede Leipziger Buchmesse wenigstens un: überbetonte Freiheit des PO-acht NEeUE Naturrechtssysteme heraus!) sıtıven Rechtes gegenüber den aprl1or1-machen den heute och tiefeingeWur- schen Wesensgesetzlichkeiten. Gerade
zelten Widerstand vieler Juristen SC- W el  1 das Naturrecht nıcht deren addıta-
SCH das Naturrecht verständlich.? tiıve Summierung ist, ann den plel-Der ‚„klassischen“ Naturrechtslehre Taunm für ihre Aus- un Umgestaltungder antıken Uun! mittelalterlichen Phiı- gewähren, den hbeı Rechtsschöpfung W1Ie
Josophie ist aber olches Konstruleren Rechtsfindung die Jurisprudenz bean-
fremd. Kiındeutig formuliert werden spruchen muß, dıe ja nıcht sehr eine
NUr allererste Prinzipien des Rechts- eın theoretische VWissenschaft als viel-
lebens, 1€ ann ach eıt un!: Umstän- mehr ine ‚„praktische Kunst“ ist.
den ıne ]e andere Ausprägung erfah- Reinachs Untersuchungen sınd also
TFeEeN.:. Soweit diese Prinzipien reın formal iın vieler Hinsicht aufschlußreich. Uun!sınd („„das Gute ist .  tun „Jedem das
Seine‘“), ıst klar, da 1E die inhalt- ihre Fortführung könnte och manches

ZULC Abgrenzung der Begriffe in der Na-liche Ausgestaltung des Rechts offen turrechtsdiskussion beitragen. Nur solltelassen. Aber auch diese Prinzıpien Ina  } ann der Gefahr VO!  en Mißverständ-bereıits einen Inhalt haben, der sıch aus nıssen hinsichtlich der Umgestaltungs-der unveränderlichen personalen lgen- möglichkeiten durch die deutsche Un-eıt des Menschen ergıbt, sınd HNUur die terscheidung begegnen zwıischen den
ersten ursprünglichen Prinzipien als Wesensgesetzlichkeiten der Rechtsinsti-eigentliche un!: amıt unabdingbare tute (dıe alleın Reinach 1mM Auge hatte)Naturrechtssätze anzusehen (Recht auftf un den Wesensgesetzlichkeiten derLeben, Kigentum, Ehre, persönliche menschlichen Natur. Jene als ZWingen-Freiheit, Gründung einer Kamilie z. B des Naturrecht hinzustellen, wäare dersınd korrelativ ZULC Möglichkeit der PET - Fehler des Katiıonalismus, diese für dassonalen Verwirklichung un daher 39  a - posıtıve eCc unverbindlich ZU erklä-turrechtlic begründet). Ihre konkrete
Verwirklichung bleibt ebenfalls Auf- ren, wäre der Fehler des Rechtspositi-

VISINUS:gabe der jeweiligen Kulturepoche. 1er können sıch 16 Methoden derRechtsschöpfung bestünde damıiıt iın
der „Durch-Formung“ der eıit- un Phänomenologie, dıe ja als geistige

Scheidekunst betrachtet se1ın will, alsLebensumstände eines Volkes mıt die-
SCH grundlegenden Prinzipien der (52- nützlich erwelsen, indem S1e zeigen hel-

fen, wäas das richtig verstandene Natur-rechtigkeit. Soweit hıerbeli posıtives recht eigentlich wiıll un w as 6S nıchtecC als gesetztes oder ewohnheits-
recht geschaffen wırd, mu dieses W1. 1nNne dankbare und Sar nıcht

hoffnungslose Aufgabe, da 6S den
heutigen Juristen och viele

Für die Unterscheidung zwischen ratıo-
nalistischem un! echtem Naturrecht ist hbe- Rechtspositivisten, aber doch NUr VOEL-

sonders aufschlußreich die Studie Vo  — Heirn- hältnismäßig weniıge wirklıche oral
posıtivisten g1ibt.rich kommen, Die ewıge Wiederkehr des

Heinrich TAau S, JNaturrechts, ‚Kösel-Verla_g, München 1947
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